
Technische Daten

Aktuelle Altersgrenzen

Eintrittsalter Ab 7 Jahre

Höchsteintrittsalter VN Alter des Versicherungsnehmers (VN) ist nicht limitiert.¹

Höchsteintrittsalter VP Versicherte Person (VP) darf höchstens 73 Jahre alt sein.

Mindestlaufzeit 12 Jahre

Maximale Laufzeit 88 Jahre (maximal bis zum 96. Geburtstag der versicherten Person)

Beitragsgrenzen

Mindestbeitrag 15.000 € (Einmalbeitrag), 5.000 € (Jahresbeitrag)

Höchstbeitrag  —  Ohne Gesundheitsprüfung: 
500.000 € Einmalbeitrag bzw. 1.000.000 € Beitragssumme aus laufenden Beiträgen  
sowie 500.000 € Zuzahlungen

—  Mit Gesundheitsprüfung: 
15 Mio. €

Zuzahlungen — Jeweils 2 x p. a. zur Hauptfälligkeit der Police bzw. 6 Monate später
—  Mind. 2.500 €, max. 250.000 € pro Zuzahlung,  

insgesamt bis max. 500.000 € in der Vertragslaufzeit möglich
— Zuzahlungen können bis 7 Jahre vor Ende der Vertragslaufzeit erfolgen.

Teilentnahmen — 2 x p. a. gebührenfrei möglich
— Mind. 2.500 € müssen entnommen werden.
— Mind. 10.000 € Restguthaben müssen im Vertrag verbleiben.

Beitragserhöhungen Zur Hauptfälligkeit des Vertrages, mind. 1.000 €, max. 20 % des zuletzt gezahlten Jahresbeitrags

Beitragsfreistellung Einmalig, danach nur noch Zuzahlungen möglich

Risikoschutz

Todesfallschutz Stirbt die versicherte Person vor dem vorgesehenen Ablauftermin, zahlt DB Vita S.A. die  
Todesfallleistung in Euro an den Begünstigten aus. Die Todesfallleistung beträgt 100 % des  
Deckungskapitals des Vertrages zuzüglich eines Todesfallschutzes (Betrag in % aller einge-
zahlten Beiträge). In den ersten 5 Versicherungsjahren beträgt der Todesfallschutz 10 % der  
eingezahlten Bei träge. Ab dem Beginn des 6. Versicherungsjahres sinkt dieser Prozentsatz  
(und damit der Todesfallschutz / Betrag in % der eingezahlten Beiträge) jeweils zu Beginn  
eines jeden Ver sicherungsjahres in jährlich gleichen Schritten so, dass er bei Ablauf der  
Versicherung 0 beträgt.²

Bitte beachten Sie: Teilentnahmen reduzieren den Todesfallschutz nicht. 

Gesundheitsprüfung —  Nicht erforderlich im Rahmen der oben genannten Beitragsgrenzen. Voraussetzung:  
2 Jahre Wartezeit, d. h. reduzierte Todesfallleistung ohne Todesfallschutz in den ersten bei-
den Vertragsjahren. Ausnahme: Unfalltod der VP (Auszahlung der vollen Todesfallleistung)

—  Beiträge über den genannten Beitragsgrenzen bis 5 Mio. € erfordern eine einfache Gesund-
heitserklärung. 

—  Beiträge über 5 Mio. € bis 15 Mio. € erfordern eine erweiterte Gesundheitserklärung.

Kosten und Gebühren

Abschlussgebühren Keine (Fonds werden mit Ausgabeaufschlägen erworben)³

Verwaltungskosten 0,15 % p. a. des Deckungskapitals bei db Vita Premium und 0,45 % p. a. 
des Deckungskapitals bei db Vita Premium Select

Risikokosten Abhängig vom Alter der versicherten Person nach DAV 2008 T

Fondskosten Ausgabeaufschläge³ und fondsspezifische Kosten gemäß jeweiligem Fonds-Verkaufsprospekt

Umschichten Keine versicherungsspezifischen Umschichtungsgebühren;  
bei Umtausch, Zuzahlungen etc. fallen Ausgabeaufschläge gem. der Verkaufsprospekte der  

Teilentnahme / Kündigung Kostenfrei 

Nur zum Einsatz 
beim Berater
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